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Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 12. Dezember 2018 folgendes Gesetz beschlossen: 

Ausführungsgesetz zu § 47 Absatz 1 b des Asylgesetzes 
(AG AsylG) 





Ausführungsgesetz zu § 47 Absatz 1 b des Asylgesetzes 
(AG AsylG) 

§1 

Ausländer im Sinne von § 47 Absatz 1 des Asylgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 2. September 2008 (BGBI. I S. 1798), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. 
Juli 2017 (BGBI. I S. 2780) geändert worden ist, sind verpflichtet, bis zur Entscheidung des 
Bundesamtes über den Asylantrag und im Falle der Ablehnung des Asylantrags als offensicht
lich unbegründet oder als unzulässig bis zur Ausreise oder bis zum Vollzug der Abschiebungs
androhung oder -anordnung in der für ihre Aufnahme zuständigen Aufnahmeeinrichtung, 
längstens jedoch für 24 Monate, zu wohnen. Davon ausgenommen sind Personensorge- und 
Erziehungsberechtigte mit minderjährigen Kindern und Jugendlichen, deren Antrag nach 
sechs Monaten noch nicht beschieden wurde. 

§2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft und am 1. September 2024 außer 
Kraft. 

Düsseldorf, den 12. Dezember 2018 

Andre Kuper 
Präsident 


